
 
 

 

 
Auszug aus 

Denkschrift 2006 
zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes Baden-Württemberg 
mit Bemerkungen zur Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2004 
 
Beitrag Nr. 1 

Haushaltsrechnung des Landes für das Haushaltsjahr 2004 

 

  

 
 
 

 Rechnungshof Baden-Württemberg 

 



 

I. Haushaltsrechnung, Haushaltsplan 
und Haushaltsvollzug 

des Landes Baden-Württemberg 
für das Haushaltsjahr 2004 

sowie Landesschulden 

H a u s h a l t s r e c h n u n g  d e s  L a n d e s  
f ü r  d a s  H a u s h a l t s j a h r  2 0 0 4  

Der Rechnungshof hat keine für die Entlastung der 
Landesregierung wesentlichen Abweichungen zwi-
schen den in der Haushaltsrechnung 2004 und in den 
Büchern aufgeführten Beträgen festgestellt. Die ge-
prüften Einnahmen und Ausgaben sind - von wenigen 
Einzelfällen abgesehen - ordnungsgemäß belegt. 

1  Vorlage und Gestaltung der Haushaltrechnung des Landes 

Gemäß Artikel 83 Abs. 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg und 
§ 114 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (LHO) hat 
der Finanzminister dem Landtag mit Schreiben vom 21.12.2005 die Haushalts-
rechnung für das Hj. 2004 als Grundlage für die Entlastung der Landesregierung 
vorgelegt (Drs. 13/5003). 

Die Haushaltsrechnung ist entsprechend den Vorschriften der §§ 81 bis 85 LHO 
gestaltet. Sie enthält alle in § 81 Abs. 1 und 2 LHO vorgeschriebenen Angaben 
für den Nachweis der bestimmungsgemäßen Ausführung des Staatshaushalts-
plans. Die finanziellen Ergebnisse der Rechnungslegung sind in 

- einem kassenmäßigen Abschluss gemäß § 82 LHO 
 (Ist-Ergebnisse ohne Haushaltsreste), 

- einem Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO 
 (Ist-Ergebnisse zuzüglich Haushaltsreste) und 

- einer Gesamtrechnung 
 (Soll-Ist-Vergleich der Einzelpläne) 

dargestellt. 

Der kassenmäßige Abschluss, der Haushaltsabschluss und die Gesamtrech-
nung sind entsprechend § 84 LHO auf S. 13/14 der Haushaltsrechnung er-
läutert. Die in § 85 Abs. 1 LHO genannten Übersichten sind beigefügt (S. 1035 
bis 1049 und S. 1055 bis 1057); weitere Erläuterungen über den Haushaltsvoll-
zug enthalten die besonderen Übersichten auf den S. 39 bis 81. 

 

2  Ergebnisse der Haushaltsrechnung 

Der kassenmäßige Abschluss und der Haushaltsabschluss der Haushaltsrech-
nung 2004 sind in der Übersicht 1 zusammengefasst und dem Vorjahr gegen-
übergestellt. 

1 



Übersicht 1 

Kassenmäßiger und rechnungsmäßiger Abschluss (in €) 

 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 

Ist-Einnahmen 31.588.487.903,00 31.442.129.616,25 

Ist-Ausgaben 31.700.825.720,21 31.716.628.709,49 

Mehrausgaben -112.337.817,21 -274.499.093,24 

Haushaltsmäßig noch nicht ausgeglichene 
(kassenmäßige) Überschüsse (+) oder 
Fehlbeträge (-) früherer Jahre 0,00 0,00 

Kassenmäßiges Gesamtergebnis -112.337.817,21 -274.499.093,24 

In das Folgejahr übertragene Einnahmereste +1.064.086.447,861) +1.103.781.201,772) 

In das Folgejahr übertragene Ausgabereste -987.413.412,18 -1.097.958.564,31 

Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis 
(Fehlbetrag) -35.664.781,53 -268.676.455,78 

Bereinigt um den Saldo der Einnahme- und 
Ausgabereste des Vorjahres -5.822.637,46 +73.226.570,71 

Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 
(Fehlbetrag) -41.487.418,99 -195.449.885,07 

1 Davon 942.221.294,29 € aus nicht verbrauchten Kreditermächtigungen 
2 Davon 942.216.164,60 € aus nicht verbrauchten Kreditermächtigungen 
 

Der rechnungsmäßige Fehlbetrag im Hj. 2004 kann erforderlichenfalls durch 
nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigungen gedeckt werden (§ 25 Abs. 3 LHO). 

 

3  Feststellungen des Rechnungshofs nach § 97 Abs. 2 Nr. 1 Landeshaushalts-
ordnung 

Der RH hat die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsrechnung des Landes für das 
Hj. 2004 mit Unterstützung des StRPA Stuttgart geprüft. Die in der Haushalts-
rechnung aufgeführten Beträge der Einnahmen und Ausgaben stimmen mit den 
in den Rechnungslegungsbüchern nachgewiesenen Beträgen überein. In den 
geprüften Rechnungen sind keine Einnahmen oder Ausgaben festgestellt 
worden, die nicht belegt waren; etwaige Ordnungsverstöße wurden mit den be-
troffenen Ressorts erörtert. 

 

4  Druck- und Darstellungsfehler 

Bei der Gesamtrechnungsprüfung hat der RH keine wesentlichen Druck- und 
Darstellungsfehler in der Haushaltsrechnung des Landes festgestellt. 

 



5  Haushaltsüberschreitungen 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der vorherigen Zustimmung 
des FM, die nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürf-
nisses erteilt werden darf. Die üpl. Ausgaben einschließlich der Vorgriffe sowie 
die apl. Ausgaben sind in der Haushaltsrechnung einzeln nachgewiesen und in 
der Übersicht 1 zur Haushaltsrechnung (S. 1035 bis 1049) zusammengestellt 
und begründet. Sie betragen insgesamt rd. 428 Mio. €. Bereinigt um die apl. 
Ausgabe zum Ausgleich des kassenmäßigen Fehlbetrags des Haushalts 2003 in 
Höhe von rd. 274 Mio. € summieren sich die Haushaltsüberschreitungen auf 
rd. 154 Mio. € (Vorjahr: 120 Mio. €). Hiervon waren rd. 139 Mio. € Sachaus-
gaben und rd. 15 Mio. € Personalausgaben. Von den Mehrausgaben entfielen 
im Wesentlichen 56 Mio. € auf Ausgaben für die vorläufige Unterbringung von 
Spätaussiedlern und Flüchtlingen im Zusammenhang mit der durch Rechtsände-
rung zum 01.04.2004 erfolgten Vereinfachung der Ausgabenerstattungssysteme 
im Eingliederungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz. Außerdem sind Mehr-
ausgaben in Höhe von 16 Mio. € für Wohngeldleistungen und 11 Mio. € für 
gesetzliche Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz angefallen. 

Mit Schreiben vom 18.07.2005 hat das FM dem Landtag gemäß § 7 Abs. 4 
Staatshaushaltsgesetz 2004 die üpl. und apl. Ausgaben des Haushalts-
jahres 2004 von mehr als 100.000 € im Einzelfall mitgeteilt. Die Mitteilung 
(Drs. 13/4529) wurde vom Finanzausschuss des Landtags in der 57. Sitzung am 
22.09.2005 zur Kenntnis genommen. 

Nach dem Ergebnis der Rechnungsprüfung lag im Hj. 2004 bei den üpl. und apl. 
Ausgaben von 500 € und mehr in 37 Fällen die Einwilligung des FM nicht vor. 
Die Summe dieser Haushaltsüberschreitungen beträgt rd. 0,9 Mio. € 
(Vorjahr: 2 Mio. €). Davon entfallen auf Personalausgaben 113.000 € 
(Vorjahr: 200.000 €). 

Die vom FM bewilligten Abweichungen von den Stellenübersichten sind in der 
Haushaltsrechnung, Übersicht 1 A, S. 1051 bis 1053, dargestellt und begründet. 

Die üpl. und apl. Ausgaben bedürfen nach Art. 81 Satz 3 der Verfassung des 
Landes Baden-Württemberg der Genehmigung des Landtags. Diese wurde, 
zugleich für die Abweichungen von den Stellenübersichten, vom FM im Zu-
sammenhang mit der Vorlage der Haushaltsrechnung (s. Pkt. 1) beantragt. 

 

6  Buchungen an unrichtiger Stelle 

Die Finanzkontrolle hat bei stichprobenweiser Prüfung Fälle von Buchungen an 
unrichtiger Haushaltsstelle - sog. Titelverwechslungen - festgestellt, die auf Ver-
sehen der Verwaltung beruhen (Verstöße gegen § 35 Abs. 1 LHO). Sie haben 
eine relativ geringe Bedeutung für das Gesamtbild des Landeshaushalts. 

Die Titelverwechslungen sind - soweit dadurch die veranschlagten Mittel um 
mehr als 1.000 € über- oder unterschritten worden sind - in der Übersicht 2 dar-
gestellt. 

 



Übersicht 2 

Nachweisung der Buchungen an unrichtiger Stelle 
im Haushaltsjahr 2004 

Nr. Ausgabe 
in € Buchung  Richtige Buchung 

Veränderung der über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben  

in € 

  Kapitel Titel Kapitel Titel Mehr Weniger 

1 14.730 0302 684 73 0310 684 74 - 14.730 

2 21.338 0306 429 76 0306 425 01 - 21.338 

3 1.197 0502 427 53 0503 427 51 - 1.197 

Gesamt - 37.265 

 

Bei richtiger Buchung wären die in der Haushaltsrechnung nachgewiesenen üpl. 
und apl. Ausgaben um 37.265 € niedriger gewesen. 


